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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Elisabeth Bröskamp (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen

Neue Förderanträge für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2272 vom 27. März 2014 hat folgenden Wortlaut:

Seit dem 1. Januar 2014 gilt ein kriteriengeleitetes Bewilligungsverfahren für Förderanträge in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz.
Ziel dieses Verfahrens ist eine gute flächendeckende Versorgung für Kinder unter drei Jahren im ganzen Bundesland. Bis zum 
Dezember 2013 sind noch zahlreiche Förderanträge beim Ministerium/Landesjugendamt eingegangen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Anträge wurden im Jahr 2013 bewilligt und wie viele Kita-Plätze sind bzw. könnten dadurch im diesem Jahr (2014)

entstehen?
2. Wie viele Anträge aus 2013 liegen aktuell zur Bearbeitung noch vor?
3. Wie viele neue Anträge sind zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 15. März 2014 eingegangen?

Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 17. April 2014 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Laut Bewilligungsdatenbank des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung konnten im Jahr 2013 401 Förderanträge be-
willigt werden, durch die 5 326 neue Kita-Plätze entstehen konnten bzw. entstehen werden, da sich die Maßnahmen noch in der
Umsetzung befinden.

Diese Anträge konnten insgesamt mit einer Summe von 62 343 905,71 € bewilligt werden.

Eine Übersicht über die Anzahl der Maßnahmen, die Anzahl der Plätze sowie der Fördersummen pro Jugendamtsbezirk befindet
sich in Anlage 1.

Zu Frage 2:

Laut Landesjugendamt befinden sich zum Stichtag 8. April 2014 noch 260 Anträge auf Investitionskostenförderung aus dem Jahre
2013 in Bearbeitung, von denen 41 noch nicht bewilligungsreif sind. Das beantragte Fördervolumen beträgt 22 122 921,00 €. 

Eine Übersicht über die in Bearbeitung befindlichen Maßnahmen aus dem Jahr 2013 und die Fördersummen pro Jugendamtsbezirk
befindet sich in Anlage 2.

Zu Frage 3:

Gemäß der Verwaltungsvorschrift waren zum 15. März 2014 die Anträge vollständig und bewilligungsreif dem Landesjugendamt
vorzulegen. Das Landesjugendamt befindet sich gegenwärtig in der Prüfung der Anträge auf Bewilligungsfähigkeit und Bewilli-
gungsreife, daher können zu den Anträgen keine weiteren Angaben gemacht werden.

In Vertretung:
Margit Gottstein
Staatssekretärin
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